
Ergebnisse  

kommunale Abstimmung vom 26. November 2023

Anzahl Beteiligung eingegangene leere ungültige gültige Anzahl % Anzahl %

4'595 27.49% 1'263 12 10 1'241 1'045 84.21 196 15.79

Beromünster, 26. November 2023

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regierungsrat einzureichen. 

Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthalten.

Urnenbüro Beromünster

Die stimmberechtigten Personen der Gemeinde Beromünster haben über das Budget 2024 wie folgt 

Stimmberechtigte Stimmzettel Ja-Stimmen Nein-Stimmen
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